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Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-31/2019 

Fachbereich Fachbereich II 

Federführendes Amt Bauverwaltungsamt 

Datum 22.07.2019 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Schul-, Kultur- und Jugendausschuss 28.08.2019 vorberatend 

Umweltausschuss 02.09.2019 vorberatend 

Bauausschuss 03.09.2019 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 16.09.2019 vorberatend 

Rat der Stadt Musterstadt 17.09.2019 beschließend 

 
Betreff: 

Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Verkehrsraum an der Hamburgerstraße im Ortsteil 
Mitte 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss spricht sich für die Errichtung der Fahrradabstellanlagen an der Hamburgerstraße 
im Jahr 2020 aus. Die Kosten für die beiden Abstellanlagen betragen nach der vor-liegenden Kos-
tenschätzung 156.580,00 Euro. Unter Berücksichtigung eines möglichen Landeszuschusses von 
39.000,00 Euro verbleiben Eigenmittel der Gemeinde von 116.758,00 Euro. Die Gelder sollen im 
Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt werden. Nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides soll das 
Projekt ausgeschrieben werden. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Eigenanteil von 116.758 €.. 
 
Sachdarstellung: 

In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales, Sport und Kultur am 05.02.2019 wurde die 
Verwaltung auf Antrag der CDU-Fraktion beauftragt, einen Antrag an das Land NRW nach der För-
derrichtlinie Nahmobilität auf Errichtung von überdachten Fahrradabstellanlagen an der Hambur-
gerstraße im Ortsteil Mitte zu stellen. Zwei in Frage kommende Standorte wurden hierzu mit der 
Bezirksregierung Detmold vorabgestimmt. Diese befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Bus-
haltestellen an der Hamburgerstraße im öffentlichen Verkehrsraum. Die beiden Abstellanlagen 
wurden durch das Architekturbüro Hallo und Wiedersehn, Bielefeld, in einem Vorentwurf darge-
stellt. Beide Anlagen sind überdacht und mit einer Beleuchtung versehen. Insgesamt können Ab-
stellplätze für 53 Fahrräder untergebracht werden. Die vorläufige Kostenschätzung für die Anlagen 
beläuft sich auf insgesamt 156.580,00 Euro. 
Video bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Unterstützung Ihres Standpunkts. Wenn Sie auf 
"Onlinevideo" klicken, können Sie den Einbettungscode für das Video einfügen, das hinzugefügt 
werden soll. Sie können auch ein Stichwort eingeben, um online nach dem Videoclip zu suchen, 
der optimal zu Ihrem Dokument passt. 
Die Durchführung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Ein entsprechender För-
derantrag an das Land wurde am 22.05.2019 bei der Bezirksregierung Detmold eingereicht. Sei-
tens der Bezirksregierung wurde eine Fördersumme von 39.000,00 Euro in Aussicht gestellt, je-
doch bisher noch nicht bewilligt. Aus den Förderrichtlinien Nahmobilität des Landes NRW werden 
je Fahrrad-Abstellplatz 1.000,00 Euro als förderfähig anerkannt, insgesamt also 53.000,00 Euro. 
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Die anerkannten Kosten werden nach dem Fördertableau des Landes in Bezug auf die Muster-
stadt mit einem Satz von 70% zzgl. eines Zuschlages von 5% für strukturschwache Kommunen 
gefördert. Unter Berücksichtigung des in Aussicht gestellten Förderbetrages durch das Land NRW 
beläuft sich der Eigenanteil für die Stadt auf ca. 116.780,00 Euro 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister 
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